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28. Landesjugendspiele
für Behinderte 2006

6. Juli 2006

Sportanlagen der Stadt Lebach,
Dillinger Straße





Grußwort

Seit 27 Jahren finden die Landesjugendspiele für Behin-
derte statt. Das ist eine stolze Bilanz und zeigt zugleich,
dass die Spiele nichts von ihrer Attraktivität verloren
haben. Dieses Angebot über eine so lange Zeit ist einma-
lig in der Bundesrepublik. Als Präsident des Landessport-
verbandes habe ich gerne die Schirmherrschaft über die
diesjährigen Spiele übernommen. Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer heiße ich herzlich willkommen.

Als 1979 zum ersten Mal die Landesjugendspiele für Behinderte ausgeschrieben wurden, nah-
men drei Schulen daran teil – heute sind es 16 Schulen. Aus kleinen Anfängen ist eine Veran-
staltung gewachsen, die heute zum festen Bestandteil schulischer Aktivitäten gehört. Sie bietet
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, sportliches Können und Geschicklichkeit in Wett-
kämpfen zu erproben, Teamgeist zu erleben und Selbstvertrauen zu gewinnen. Für die Jungen
und Mädchen geht es noch um mehr: Der Kontakt mit Schülern aus Regelschulen, Kampfrich-
tern und Organisatoren fördert Gemeinsamkeit und Solidarität. Dies ist ein Beleg für erfolgrei-
che Integrationsarbeit im Zeichen des Sports. 

Was vor 27 Jahren als unwahrscheinlich schien, ist heute Realität geworden: Es finden über-
regionale Schulsportveranstaltungen statt, an denen Schülerinnen und Schüler unserer Schulen
mit großem Erfolg teilnehmen. Aber auch bei Veranstaltungen des Deutschen Behinderten-
sportverbandes und des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Saarland erzielen
Schülerinnen und Schüler, die seit Jahren an den Landesjugendspielen teilnehmen, beachtliche
Erfolge. 

Ich danke allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren für ihre groß-
zügige Unterstützung. Mit ihrem Engagement leisten sie seit Jahren wichtige pädagogische
Arbeit und bereiten jungen Menschen Freude.

Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich bei den diesjährigen Spielen viel Freude und
sportlichen Erfolg.

Gerd Meyer
Präsident des Landessportverbandes für das Saarland



– Eine Schule stellt sich vor –

Schule Zum Broch
Schule für Geistigbehinderte des Landkreises Merzig-

Wadern

Die Schule Zum Broch in Merchingen ist die öffentliche Schule für Geistigbehinderte des
Landkreises Merzig-Wadern.

Zurzeit werden hier fast 60 Kinder mit geistiger Behinderung im schulpflichtigen Alter von 6
bis 20 Jahren von 22 Lehrpersonen unterrichtet.

Seit 1975 befindet sich die Schule in der
ehemaligen Volksschule Merchingen. Nach
längerer Um- und Anbauzeit wurde 1987
die Schule erweitert. Die stetig wachsende
Schülerzahl, die sich verändernde Schüler-
schaft und die Neudefinierung der Kompe-
tenzen (neuer saarländischer Lehrplan) 
forderten dringend eine räumliche Erweite-
rung. Dieser Anbau ist jetzt abgeschlossen,
sodass die Schule gute Voraussetzungen
bietet, SchülerInnen mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung individuell zu
fördern.

Alle SchülerInnen werden täglich aus ihren
Heimatorten mit Bussen zur Schule gebracht.
In unserer Schule mit Nachmittagsunterricht
wird ein Mittagessen gereicht, da der Unter-
richt von 7.50 bis 14.30 Uhr dauert. 

Die schulische Förderung stellt einen Teil der
Eingliederungsmaßnahmen Geistigbehinder-
ter in die Gesellschaft dar. Menschen mit
geistiger Behinderung haben ein Recht auf
würdevolle Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft und genießen wie alle Bürger unseres

Landes den vollen Schutz der Grundrechte. Jedes Kind hat ein Recht auf schulische Bildung
und den individuellen Besonderheiten jedes(r) Schülers/Schülerin wird Rechnung getragen
werden, um die Entwicklung optimal zu fördern.

Die Defizitorientierung in der Sonderpädagogik ist vorbei und wir entdecken an unseren
SchülerInnen ihre elementare Befähigung.



Der Gesamt- und Kursunterricht sowie die
Einzelförderung werden durch verschie-
dene Arbeitsgemeinschaften ergänzt, z. Zt.
Fußball, Wandern, Kunst, Töpfern und Tan-
zen. Der Austausch und die enge Zusam-
menarbeit mit den Erziehungsberechtigten,
den Therapeuten, dem Jugendamt u.a. Insti-
tutionen der Behindertenhilfe sind wesentli-
cher Bestandteil der erfolgreichen Arbeit
der Schule.

Um den Bildungsauftrag dieser Schul-
form einer breiten Öffentlichkeit zu verdeutlichen, ist die Präsenz und Darstellung der Schu-
le mit ihren Zielen in der Öffentlichkeit ein wichtiges Anliegen (Teilnahme am Weihnachts-

markt und anderen Festivitäten im Ort,
Gestaltung von Gottesdiensten in der Deka-
natskirche). Es ist unser Ziel die Mitmen-
schen stärker zu sensibilisieren, um größe-
res Verständnis für unsere SchülerInnen zu
erlangen und somit zu einer Verbesserung
der Lebenssituation der Menschen mit
Behinderungen und zu ihrer echten Integra-
tion in der Gesellschaft beizutragen. Die
Mitmenschen sollen ihre Berührungsängste
abbauen, sollen offen werden dafür, dass
Menschen gleich und doch verschieden
sind.

Förderverein
– Die außerunterrichtlichen Aktivitäten wer-

den durch den Förderverein der Schule
gezielt und sinnvoll unterstützt. Der Vor-
stand arbeitet ehrenamtlich und ihm ist es
gelungen, im April der Schule einen Bus
zur Verfügung zu stellen.



Die Landesjugendspiele für Behinderte mit ihrem breiten Sport- und Spielangebot wären
jedoch nicht ohne die engagierte Unterstützung von Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern
und Helferinnen möglich.

Wir danken

– der Stadt Lebach vertreten durch das Sport- und Kulturamt
– dem Organisationskreis der Landesjugendspiele,
– der Saarl. Sportjugend für ihre Mitarbeit in der Organisation,
– dem Saarländischen Behinderten-Sport-Verband, der Kampfrichter/innen zur Verfügung

stellt, 
– der Polizei des Saarlandes, die als Wettkampfhelfer/innen und Kampf-richter/innen im Ein-

satz ist,
– den Soldaten des Fallschirmjägerbataillons aus Lebach,
– den Lebacher Gymnasien und der Privaten Nikolaus-Groß-Schule, deren Schülerinnen und

Schüler die Riegen betreuen,
– den Fachschülerinnen und Fachschülern der Edith-Stein-Schule, Bischöfl. Fachschule für

Sozialpädagogik in Neunkirchen, die als Helfer und Helferinnen auf der Spielwiese tätig
sind,

– den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern,
– der Okko-Getränke GmbH, der Sparda-Bank Südwest und der Fleischwarenfabrik 

Schröder, die seit Jahren für den äußeren Rahmen der Landesjugendspiele für Behinderte
sorgen.





Allgemeine Hinweise und Bestimmungen zur
Durchführung der Landesjugendspiele

1. Versicherungsschutz

Die Landesjugendspiele für Behinderte sind eine schulische Veranstaltung. Für die teilnehmen-
den Schüler/innen, Lehrer/innen und von den Schulen beauftragten Betreuer/innen besteht
während der Veranstaltung und auf dem Hin- und Rückweg, unabhängig von dem Beförde-
rungsmittel, gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

2. Fahrtkostenregelung

Die Schulen sollten möglichst preisgünstige Busse mieten und „Fahrgemeinschaften“ mit ande-
ren Schulen organisieren. Die Betreuer/innen sollten die Busse mitbenutzen. Die entstandenen
Kosten werden nach sachlicher und rechnerischer Richtigzeichnung durch den/die Schullei-
ter/in o.V.i.A. vom Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft - Referat B 3 - Hohenzol-
lernstraße 60, 66117 Saarbrücken, übernommen.

3. Meldungen

Die Schulen sollten ihre Teilnahme mit dem dieser Ausschreibung als Anlage beigefügten For-
mular bis

7. April 2006

beim Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft - Referat B 3 - melden. Die namentlichen
Meldungen für die Teilnahme an den Ausdauerläufen, Lauf- und Pendelstaffeln bzw. Rollstuhl-
Pendelstaffeln müssen bis zum 16. Juni 2006 schriftlich bei Referat B 3 vorliegen.

Die Schüler/innen sollten aber nur für die Disziplinen gemeldet werden, die
sie auch geübt bzw. trainiert haben.

4. Sporttauglichkeit

Die Schulen haben darauf zu achten, dass die teilnehmenden Schüler/innen
sporttauglich sind, d. h. dass sie an allen Disziplinen, für die sie gemeldet sind,
teilnehmen können, ohne gesundheitlichen Schaden zu nehmen. Dies gilt ins-
besondere bei Meldungen für Ausdauerläufe und das Rollstuhlausdauerfah-
ren. Für diese Ausdauerdisziplinen ist ein intensives Training über mehrere
Wochen Voraussetzung.

5. Ärztliche Versorgung und Sanitätsdienst

Die ärztliche Versorgung wird in Absprache mit dem Landesarzt für Körperbehinderte und
dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft sichergestellt. Der Sanitätsdienst wird
vom Fallschirmjägerbataillon übernommen.



6. Wettkampfkleidung

Die Schulen haben darauf zu achten, dass die Schüler/innen bei den Wett-
bewerben ordnungsgemäße Wettkampfkleidung (Sportschuhe, Sporthose,
Trikot, evtl. Trainingsanzug) tragen. Bei Ausdauerläufen sollte in Trikot und
kurzer Hose gestartet werden.

7. Alternativangebot auf der Spielwiese

Für Schüler/innen, die auf Grund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, alle leichtathleti-
schen Disziplinen auszuführen, und für die Überbrückung der Zeit zwischen den Wettkämp-
fen stehen Alternativangebote auf der Spielwiese zur Verfügung. 

8. Riegen- und Zeitplan

Alle teilnehmenden Schulen erhalten rechtzeitig vor Beginn der Landesjugendspiele einen
Riegen- und Zeitplan.

Als Grobraster für die Organisation der Hin- und Rückfahrt gilt folgender Zeitplan:

9.00 Uhr Eröffnung der Landesjugendspiele
9.30  - 13.00 Uhr Durchführung der sportlichen Wettkämpfe

13.00  - 14.00 Uhr Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung





Organisation der Landesjugendspiele

1. Ausrichter

Die Landesjugendspiele werden vom Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft durch-
geführt.

Wettkampfleiter: 1. Friedrich Scherer (Gesamtwettkampfleitung)
2.Stefan Schweig (Wettkampfleitung im Stadion)
3.Martin Schmidt (Wettkampfleitung auf dem Hartplatz)

2. Termin und Ort

Donnerstag, 6. Juli 2006 - Beginn:  9.00 Uhr
Sportanlagen der Stadt Lebach, Dillinger Straße

3. Wettkämpfe

Es werden Wettkämpfe in sechs Gruppen nach Altersstufen ausgeschrieben:

Gruppen: 1. Blinde
2.Sehbehinderte
3. Körperbehinderte
4. Geistigbehinderte
5. Hörsprachbehinderte
6. Sprachbehinderte



Die erzielten Leistungen können für das Sportabzeichen gewertet werden.

Für die Teilnehmer der Gruppe 3 "Körperbehinderte" entfallen die Altersstufen. Es werden
sechs Wettkampfklassen mit verschiedenen Disziplinen angeboten:

Klasse 1: Laufen
Klasse 2: Fahren
Klasse 3: Werfen/Stoßen
Klasse 4: Springen
Klasse 5: Zielen
Klasse 6: Alternativangebot auf der Spielwiese

4. Wettkampfformen

4.1 Dreikampf
Nach Möglichkeit soll jede/r Teilnehmer/in einen Dreikampf bestreiten.

4.2 Rahmenwettkämpfe

4.2.1 Ausdauerläufe
Jungen 1.000 m
Mädchen 800 m
Rollstuhlfahren 400 m

Meldungen und Bedingungen:

Für die Ausdauerdisziplinen ist ein intensives Training Voraussetzung. Kein
Schüler/keine Schülerin darf ohne mehrwöchiges Training an den Ausdauer-
läufen teilnehmen. Bei der Meldung muss - wegen der Einteilung in etwa
gleichstarke Rennen - die im Training erzielte Bestzeit angegeben werden.

U m m e l d u n g e n  s i n d  n i c h t  m ö g l i c h ! !

4.2.2 Lauf- und Pendelstaffel 4 x 50 m
Jede Schule kann eine Pendelstaffel melden.

4.2.3 Rollstuhl-Pendelstaffel 4 x 50 m

5. Betreuung der Riegen
Je nach Art der Behinderung der Kinder werden bei den Landesjugendspielen Riegen von
unterschiedlicher Größe gebildet. Jede Schule ist für die Betreuung ihrer Schüler/innen in der
Riege verantwortlich. Es können auch Eltern zur Betreuung eingesetzt werden.

6. Kampfgericht
Das Kampfgericht wird für alle Wettkämpfe vom Saarländischen Behinderten-Sport-Verband,
der Polizei, dem Fallschirmjägerbataillon Lebach, der Saarländischen Sportjugend und frei-
willigen Helfern gestellt.

7. Auszeichnungen
Jede/r teilnehmende Schüler/in erhält eine Medaille.



8. Ausschreibung für alle Wettkampfklassen

8.0 Austragungsmodus

Bei Schülerinnen und Schülern mit  M e h r f a c h b e h i n de r u n g e n ist es mög-
lich, Disziplinen aus unterschiedlichen Gruppen individuell auszuwählen, z. B. 50 m Lauf
statt 100 m Lauf oder Angebote auf der Spielwiese.

– Weitsprung: Jeder Teilnehmer hat nur  z w e i  Versuche, ausgenommen Blinde (3
Versuche). Zum Weitsprung dürfen nur die Schüler gemeldet werden, die den Weitsprung
trainiert haben und die Anlauf- und Sprungtechnik ausreichend beherrschen. Die
Absprungzone wird für alle nach den Begrenzungen für Blinde und Seh-
behinderte festgelegt.

– Springen auf dem Airtramp, usw.

8.1 Gruppe 1 "Blinde"

Altersstufe 1 Disziplinen

Schüler 1. 100 m Lauf
Jahrgänge 1991 u. älter 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Weitsprung aus dem Stand
4. Schlagballweitwurf (200 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

Schülerinnen 1. 100 m Lauf
Jahrgänge 1991 u. älter 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Weitsprung aus dem Stand
4. Schlagballweitwurf (200 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 2

Schüler 1. 75 m Lauf oder 100 m Lauf
Jahrgänge 1992/93 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Weitsprung aus dem Stand
4. Schlagballweitwurf (200 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

Schülerinnen 1. 75 m Lauf oder 100 m Lauf
Jahrgänge 1992/93 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Weitsprung aus dem Stand
4. Schlagballweitwurf (200 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 3

Schüler und Schülerinnen 1. 50 m Lauf
Jahrgänge 1994 u. jünger 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Weitsprung aus dem Stand
4. Schlagballweitwurf (80 g)
5. Alternativangebot Spielwiese



8.2 Gruppe 2 „Sehbehinderte“

Altersstufe 1 Disziplinen

Schüler 1. 100 m Lauf
Jahrgänge 1991 u. älter 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagballweitwurf (200 g)
4. Alternativangebot Spielwiese

Schülerinnen 1. 100 m Lauf
Jahrgänge 1991 u. älter 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagballweitwurf (200 g)
4. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 2

Schüler 1. 75 m Lauf oder 100 m Lauf
Jahrgänge 1992/93 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagballweitwurf (200 g))
4. Alternativangebot Spielwiese

Schülerinnen 1. 75 m Lauf oder 100 m Lauf
Jahrgänge 1992/93 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagballweitwurf (200 g)
4. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 3

Schüler und Schülerinnen 1. 50 m Lauf
Jahrgänge 1994 u. jünger 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Weitsprung aus dem Stand
4. Schlagballweitwurf (80 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

8.3 Gruppe 3 "Körperbehinderte"

Hier entfällt die Altersbegrenzung bzw. das Mindestalter.

8.3.1 Laufen

Aus einer Startstellung –   50 m
(hoch oder tief) in Dreiergruppen –   75 m

– 100 m



Förderer des Schulsports seit 1984



8.3.2 Rollstuhlschnellfahren

Gestartet wird in Zweier- –   25 m
oder Dreiergruppen; –   50 m
Vorderräder an der Startlinie – 100 m

8.3.3 Rollstuhl- und Geschicklichkeitsparcours für Rollstuhlfahrer/innen und
Sportler/innen mit Gehhilfen (siehe Punkt 11.5)

8.3.4 Werfen/Stoßen – Schlagballweitwurf
– Sandsackhochwurf

(nur für Rollstuhlfahrer)

8.3.5 Springen – Weitsprung
– mit Anlauf
– aus dem Stand

8.3.6 Zielen – Sandsackzielwurf
– Speerzielwurf
– Keulenzielwurf
– Schlagballzielwurf

8.3.7 Alternativangebot auf der Spielwiese



8.4 Gruppe 4 „Geistigbehinderte“

Altersstufe 1 Disziplinen

Schüler/innen 1. 50 m oder 100 m Lauf
Jahrgänge 1990 u. älter 2. Weitsprung mit Anlauf (2 Versuche)

3. Weitsprung a. d. Stand (2 Versuche)
4. Schlagballweitwurf (200 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 2

Schüler/innen 1. 50 m oder 100 m Lauf
Jahrgänge 1991/92/93 2. Weitsprung mit Anlauf (2 Versuche)

3. Weitsprung a. d. Stand (2 Versuche)
4. Schlagballweitwurf (80 g)
5. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 3

Schüler/innen 1. 50 m Lauf
Jahrgänge 1994 u. jünger 2. Weitsprung mit Anlauf (2 Versuche)

3. Weitsprung a. d. Stand (2 Versuche)
4. Medizinballrollen mit der

Hand (größte Weite)
5. Sandsäckchenzielwurf
6. Alternativangebot Spielwiese

8.5 Gruppe 5 „Hörsprachbehinderte“
und Gruppe 6 „Sprachbehinderte“

Altersstufe 1 Disziplinen

Schüler/innen 1. 100 m Lauf
Jahrgänge 1991 u. älter 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagball (200 g)
4. Alternativangebot Spielwiese

Altersstufe 2

Schüler/innen 1. 75 m Lauf
Jahrgänge 1992/93 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagball (200 g)
4. Alternativangebot Spielwiese



Altersstufe 3

Schüler/innen 1. 50 m Lauf
Jahrgänge 1994 u. jünger 2. Weitsprung mit Anlauf

3. Schlagballweitwurf (80 g)
4. Alternativangebot Spielwiese

9. Ausdauerläufe

Jungen: 1.000 m
Mädchen: 800 m
Rollstuhl: 400 m

Ein Training über längere Zeit muss der Meldung vorausgehen!

10. Pendelstaffeln

10.1 Läufer: 4 x 50 m

10.2 Rollstuhl: 4 x 50 m



11. Erläuterungen

11.1 Sandsackzielwurf
Jede/r Teilnehmer/in hat sechs Würfe, die fünf besten Würfe werden gewertet. Pro Ring wer-
den von außen nach innen 2 – 16 Punkte gezählt. Die Punkte werden addiert.

11.2 Keulenzielwurf und Schlagballzielwurf
Von sechs Würfen werden die fünf besten gewertet. Pro Ring werden von außen nach innen
2 – 16 Punkte gezählt. Als Aufschlagmarkierung zählt die Stelle, mit der die Keule/der
Schlagball zuerst den Boden berührt hat. Die Punkte werden addiert.



Die Disziplinen können für das Sportabzeichen angerechnet werden.

11.3 Speerzielwurf

Beim Speerzielwerfen werden von sechs Würfen die fünf besten gewertet. Pro Ring werden
von außen nach innen 1 bis 8 Punkte gezählt. Der Speer muss im Boden stecken oder eine
deutliche Einschlagmarkierung hinterlassen.
Die Disziplinen wurden zum großen Teil so umgeändert, dass die Ergebnisse für das Deut-
sche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderungen gelten.

11.4 Sandsackhochwurf (nur für Rollstuhlfahrer)

Ein Sandsäckchen ist über eine Latte der Hochsprunganlage zu werfen. Der Wurf kann aus
den Ausgangsstellungen vorwärts, rückwärts oder seitwärts ausgeführt werden. Der Körper
darf die Latte nicht berühren. Die Anfangshöhe ist die Kopfhöhe des Teilnehmers,
Steigerung um jeweils 10 cm. In jeder Höhe hat der Teilnehmer drei Versuche. Der höchs-
te Wurf wird gewertet.



11.5. Parcours

Der Parcours sollte nur von Rollstuhlfahrern oder Schüler/innen mit Gehhilfen, z. B. Rollator
oder Gehstützen, bewältigt werden, die den Parcours alleine fahren oder gehen können.
Ist die Rampe bei Regenwetter rutschig, wird sie rechts oder links umfahren.



11.6 Pendelballkegeln

Jede/r Teilnehmer/in hat drei Versuche mit einem 1 kg schweren Medizinball. Es können
max. 27 Punkte erreicht werden. Der Abstand von der Abwurflinie bis zum ersten Kegel
beträgt 3 m. Bei Rollstuhlfahrern und -fahrerinnen müssen die Vorderräder vor der Startlinie
stehen. Die seitliche Begrenzung erfolgt durch zwei Längsbänke.

11.7 Medizinballrollen

Ein Medizinball (1 kg) wird von einer Grundlinie aus gerollt. Es sind drei Versuche möglich.

12. Alternativangebot auf der Spielwiese

Kinder, die am Leichtathletik-Dreikampf nicht teilnehmen, können aus dem Alternativangebot
auf der Spielwiese auswählen, zum Beispiel:

– Pedalos mit und ohne Stützhilfen
– Rollbrett
– Air-Tramp
– Hüpfbälle
– Zielwerfen in einen Korb (Basketino)
– Pendelkegeln
– usw.










